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■ Das ist jetzt doch ein biss-
chen blöd gelaufen für den
Glarner Andreas aus Oberwil-
Lieli. Am Dienstag war die Welt
noch in Ordnung. Da wurde er
vom «Blick» gefeiert und ge-
lobt. Denn Glarner spendet via
«Blick» 20 Rollstühle; wer einen
Rollstuhl braucht, kann sich
per Mail melden. Und der
«Blick» meint anerkennend:
«Glarner weiss, worauf es an-
kommt.»

Am gleichen Tag brachte die az
Aargauer Zeitung auch eine
Glarner-Geschichte. Allerdings
eine ganz andere. Glarner, Ge-
meindeammann und beken-
nender SVP-Hardliner, hatte in
der Kantizeitung «Troubadour»
in einem Interview behauptet,
die Kantonsschule Baden sei
anscheinend nicht nur ein Dro-
gen-Mekka, sondern es gebe da
auch Schülerinnen, die sich
prostituierten, um sich mar-
kengerecht kleiden zu können.
Aber er habe dafür keine Be-
weise.

Am Donnerstag hat nun auch
der «Blick» die Geschichte aus
der az Aargauer Zeitung aufge-
griffen. Diesmal kommt Glar-
ner aber nicht so gut weg. Dass
er der grosszügige Rollstuhl-
spender aus der Ausgabe vom
Vortag ist, wird nicht erwähnt,
ob es Absicht war oder Nicht-
wissen, muss offenbleiben.

Auch im Aargau sind die Reak-
tionen auf die Glarnersche Be-
hauptung heftig und die Empö-
rung ist gross. Die Kanti Baden
soll sogar eine Strafanzeige ge-
gen Glarner erwägen.
Und der Kanton hat eine offizi-
elle Stellungnahme abgegeben,
in der es heisst, dem BKS seien
keinerlei solche Vorfälle be-
kannt.

Hier wird nun behauptet: Der
Andreas Glarner wollte diese
Polemik gar nicht. Er hat da
einfach ein bisschen unbedarft
und locker den Schülern Aus-
kunft gegeben. Vielleicht hat er
auch die Wirkung einer Kanti-
zeitung unterschätzt. Vielleicht
sollte er ein paar Rollstühle
nachschieben.
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Auf der 9,5 Kilometer langen Auto-
bahnbaustelle zwischen Lenzburg
und dem Birrfeld ist der Aabach-Via-
dukt in Niederlenz eine der engsten
Stellen. Der von 1962 bis 1964 erstell-
te und 1966 in Betrieb genommene
Talübergang ist 365 Meter lang, aber
nur 23,2 Meter breit. Auf diesem en-
gen Raum wird zurzeit der Auto-
bahnverkehr vierspurig geführt so-
wie gleichzeitig eine Grossbaustelle
betrieben.

Verbreiterung um fünf Meter
Der Aabach-Viadukt wird im Zuge

der A1-Sanierung auf beiden Seiten
um 2,5 Meter verbreitert. Damit kön-
nen auf der Brücke künftig Pannen-
streifen in der üblichen Breite einge-
richtet werden. Bisher waren diese
nur rund einen Meter breit.

Ebenfalls gerüstet wäre der Tal-
übergang für einen allfälligen Auto-
bahnausbau auf sechs Spuren. «Wir
sanieren nachhaltig. Es würde kaum
Sinn machen, die Brücke jetzt nur
mit einer Minimalvariante zu sanie-
ren, um in 20 oder 30 Jahren allen-
falls wieder viel Geld für eine noch-
malige Verbreiterung investieren zu
müssen», erklärte Andrew Imlach,
Projektleiter beim Bundesamt für
Strassen (Astra).

Obwohl er gegen 50 Jahre alt ist
und zu den am stärksten frequentier-
ten Autobahnbauwerken im Land ge-
hört, ist die Bausubstanz des Aabach-
Viadukts gut. Somit liess sich ein

Ausbau verantworten. Um das zu-
sätzliche Gewicht aufnehmen zu
können, mussten vorab die Stützen-
Fundamente verstärkt und neue
Querträger betoniert werden. Die al-
ten Rollenlager auf den Widerlagern
der Brücke sind gleichzeitig durch
moderne Teflonlager ersetzt worden.

Aufwändige Betonarbeiten
Die Verbreiterung erfolgt in drei

Hauptetappen in Längsrichtung. Da-
bei wird vorerst der Brückenkasten
betoniert. Er trägt die Fahrbahnplat-
te, welche im zweiten Arbeitsgang
erstellt wird. Am Schluss gefertigt
wird die Leitmauer. Die Betonarbei-
ten sind sehr aufwändig. Bei der Er-
stellung des Troges können verschie-
dene Arbeitsschritte nur in gebück-
ter Haltung verrichtet werden. Bisher
ist man im Zeitplan: «Wenn es so wei-
terläuft, sind die Arbeiten auf der
südlichen Brückenseite im Spät-
herbst fertig. Dann haben wir für die
Fahrbahnen wieder etwas mehr
Platz», erklärte Projektleiter Imlach.

Spektakulärer Abbruch Mitte Juni
Spektakulär wird es auf dem zu er-

neuernden Autobahnabschnitt im Ju-
ni. Ab Mitte Monat wird der erste Teil
des Bünztal-Viadukts in Othmarsin-
gen abgebrochen. Diese Brücke muss
ganz ersetzt werden. Speziell dabei:
Der Rückbau des Talübergangs er-
folgt in zwei Etappen, der Ersatz
durch eine Zwillingsbrücke eben-
falls. So kann der Verkehrsfluss ohne
Unterbruch gewährleistet werden.

Aabach-Viadukt bald kein Engpass mehr
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A1-Sanierung Lenzburg–Birrfeld Südseitige Verbreiterung des Talübergangs im Spätherbst fertig

Keine Zeit, die Aussicht auf das Schloss Lenzburg zu geniessen: Arbeiter beim verdichten des Betons auf dem Aabach-Viadukt.  TONI WIDMER

Betonierung des Brückenkastens, Schalung für Brückenplatte (rechts).

Andrew Imlach vor einem bereits
fast fertig betonierten Brückenteil.

Einige Betonarbeiten sind nur in
gebückter Haltung möglich.

In einem Punkt herrscht im Aargau
Einigkeit: Die heutigen, sehr unter-
schiedlich ablaufenden Einbürge-
rungsverfahren mit vielen verschie-
denen Einbürgerungstests harren ei-
ner gewissen Vereinheitlichung. Dass
künftig einheitliche Verfahren gelten
sollen, kommt bei den Parteien
grundsätzlich gut an. Darüber, ob da-
von möglichst viele über den Kanton
oder mehrheitlich eher weiter über
die Gemeinde laufen sollen, gehen
die Meinungen auseinander.

Wer bürgert ein?
Klare Lager erkennbar sind vorab

in der Hauptfrage der regierungsrät-

lichen Vorlage (vgl. Kästchen). SVP,
CVP, FDP, JFDP, BDP, SD, AIHK und
interessanterweise sogar die Gemein-
deammänner-Vereinigung sind klar
der Meinung, dass weiterhin die Ge-
meindeversammlung bzw. der Ein-
wohnerrat einbürgern soll. Das sei
eben kein Verwaltungs-, sondern ein
sehr politischer Akt, argumentieren
sie. SVP und FDP machen deutlich,
das sei auch etwas ganz anderes als
eine Baubewilligung. Die CVP, die
diesen Punkt gar via Initiative durch-
setzen will (was die FDP als nicht er-
forderlich kritisiert) findet, selbst als
Verwaltungsakt wäre es so bedeu-
tend, dass Gemeinde- bzw. Einwoh-
nerrat zuständig bleiben müssten.

Mit der Regierung einig gehen in
dieser Frage SP, Grüne, EVP und der
Gemeindeschreiberverband. Letzte-
rer äussert sich damit für einmal völ-
lig konträr zu den Gemeindeammän-
nern. Eine ganz andere Lösung
schlägt die GLP vor: vom Volk zu
wählende kommunale Einbürge-

rungskommissionen. Damit soll «der
politischen Dimension von Einbürge-
rungen Rechnung getragen» werden.

In der Vernehmlassung komplett
durchgefallen ist die Alternativvari-
ante der Regierung, derzufolge
grundsätzlich der Gemeinderat ein-
bürgert, die Gemeinden aber auch
die Gemeindeversammlung oder den
Einwohnerrat zuständig erklären
können.

Erleichtern oder nicht?
 In noch einer Frage sind die Par-

teien uneinig: die SP warnt davor,
«künstlich höhere Eintrittshürden zu
schaffen», und schlägt zusätzlich vor,
Menschen der 2. und 3. Generation
erleichtert einzubürgern. Von Er-
leichterungen wollen insbesondere
SVP und BDP nichts wissen. Laut ih-
nen (und auch der FDP) sollen Ein-
bürgerungswillige weiterhin 3 Jahre
in der Gemeinde wohnen müssen.
Die Frist soll nicht auf 2 Jahre ge-
senkt werden. Die SD fürchten, dass

die Revision «zu Masseneinbürgerun-
gen führen» könnte.

Einbürgerungskommission?
Der Vorschlag, die Zuständigkeit

im Grossen Rat von der Justizkom-
mission zu einer Einbürgerungskom-
mission zu zügeln, kommt unter-
schiedlich an. SVP und Gemeindeam-
männer-Vereinigung sagen Ja, die
FDP verbittet sich die Einmischung
der Regierung in diese Angelegenheit
des Grossen Rates. Das sieht die AIHK
ähnlich. Nein zu so einer Kommissi-
on sagen EVP, Grüne und Gemeinde-
schreiber. Eher dafür sind SP und
CVP. Der Vorschlag der Regierung,
Einbürgerungsgesuche vorgängig zu
publizieren, kommt dafür gut an.

Die sehr kontroversen Antworten
zeigen: Die Regierung wird sich gera-
de in der Frage der Einbürgerungszu-
ständigkeit (wo die Bürgerlichen eine
richtige Front bilden) überlegen müs-
sen, welchen Vorschlag sie dem Gros-
sen Rat unterbreiten will.

VON MATHIAS KÜNG

SVP und FDP: «Einbürgerung ist keine Baubewilligung»
Einbürgerungsrecht Der Re-
formbedarf wird anerkannt.
Doch für die Einbürgerung
durch den Gemeinderat findet
die Regierung keine Mehrheit.

Kanton: Handlungsbedarf

2003 entschied das Bundesgericht,
dass Einbürgerungen keine politi-
schen Beschlüsse, sondern Verwal-
tungsakte seien. Worauf das betref-
fende Bundesgesetz geändert wur-
de. Es soll zusätzlich totalrevidiert
werden. Darauf mag der Kanton
aber nicht warten. Es bestehe drin-

gender kantonaler Handlungsbe-
darf, hiess es im Januar bei der Er-
öffnung der Vernehmlassung über
eine Totalrevision des Gesetzes über
das Kantons- und Gemeindebürger-
recht. Die Einbürgerungs-Vorausset-
zungen sollen klar und kantonal ein-
heitlich geregelt werden. Einbürge-
rungen sollen fair, transparent
rechtsstaatlich korrekt und in ange-
messener Frist ablaufen. Ein Kern-
punkt ist, dass der Gemeinderat

über Einbürgerungen entscheiden
soll und nicht mehr Gemeindever-
sammlung oder Einwohnerrat. (MKU) 
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